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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 1399/81 DES RATES
vom 19. Mai 1981

zur Festlegung der Grundregeln für die Lieferung von Magermilchpulver an
bestimmte Entwicklungsländer und Spezialorganisationen im Rahmen des

Nahrungsmittelhilfeprogramms 1981

Um sicherzustellen , daß die Hilfe die Bedürftigen tat
sächlich erreicht, empfiehlt es sich , die Finanzierung
bestimmter Kosten für die Heranführung und Vertei
lung zu übernehmen .

Da die Lieferung zum günstigsten Preis erfolgen soll ,
ist es angebracht, ein Ausschreibungsverfahren vorzu
sehen . In Ausnahmefällen kann es jedoch zweckmä
ßig sein , aus Gründen einer rascheren Abwicklung auf
ein Verfahren der freihändigen Vergabe zurückzugrei
fen .

Es empfiehlt sich, die Bedingungen für die bei An
kauf von Magermilchpulver auf dem Markt vorgesehe
nen Maßnahmen wie Durchführungsbestimmungen
bei Bereitstellung aus öffentlichen Lagerbeständen
nach dem Verfahren des Artikels 30 der Verordnung
(EWG) Nr. 804/68 festzulegen —

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti
kel 43 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des
Rates vom 27 . Juni 1968 über die gemeinsame Markt
organisation für Milch und Milcherzeugnisse (!), zu
letzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
1761 /78 (2 ), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 4,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :
Bestimmte Entwicklungsländer und Spezialorganisatio
nen haben ihren Bedarf an Milcheiweißstoffen ange
meldet. Diese Eiweißstoffe können in Form von
Magermilchpulver geliefert werden , das in der Gemein
schaft erzeugt worden ist und bestimmten Qualitätskri
terien entspricht .
Eine solche Lieferung muß unter Berücksichtigung
der in der Gemeinschaft verfügbaren Mengen an
Magermilchpulver und der Notwendigkeit durchge
führt werden , die Marktverhältnisse nicht zu stören .

Die vorhandenen Mengen lassen die Lieferung von
150 000 Tonnen Magermilchpulver im Rahmen des
Nahrungsmittelhilfeprogramms 1981 zu .
Sollten die sich in öffentlichen Lagern befindlichen
Magermilchpulvermengen es nicht erlauben , die ge
nannte Lieferung durchzuführen , oder nicht den Merk
malen für ihre besondere Bestimmung entsprechen,
insbesondere wenn diese eine andere Verpackung
oder den Zusatz von Vitaminen und andere Zusätze
erforderlich macht, so muß die Lieferung durch An
kauf von Magermilchpulver auf dem Markt der Ge
meinschaft gesichert werden .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Im Rahmen des Nahrungsmittelhilfeprogramms 1981
werden bestimmten Entwicklungsländern und Spezial
organisationen 150 000 Tonnen Magermilchpulver zur
Verfügung gestellt .

Artikel 2

( 1 ) Das Magermilchpulver nach Artikel 1 wird ge
mäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
804/68 gekauft.

(2) Gestatten die Magermilchpulvermengen in öf
fentlicher Lagerhaltung nicht die in Artikel 1 vorgese
hene Lieferung oder weisen sie nicht die für ihre be
sondere Zweckbestimmung erforderlichen Eigenschaf
ten auf, insbesondere wenn diese eine andere Verpak
kung oder die Beigabe von Vitaminen und andere Zu

(') ABl . Nr. L 148 vom 28 . 6 . 1968 , S. 13 .
(2 ) ABl . Nr. L 204 vom 28 . 7 . 1978, S. 6.
( 3 ) Stellungnahme vom 8 . 5 . 1981 (noch nicht im Amtsblatt
veröffentlicht).
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Artikel 5sätze erforderlich macht, so wird die Lieferung durch
Ankauf von Magermilchpulver auf dem Markt der
Gemeinschaft sichergestellt . Dieser Ankauf wird so
durchgeführt, daß die normale Preisentwicklung auf
dem Markt nicht gestört wird .

Für die Lieferung der Ware im Verschiffungshafen
oder auf einer entsprechenden Stufe und gegebenen
falls für ihre Heranführung von dieser Stufe an sowie
für ihren etwaigen Ankauf auf dem Markt der Gemein
schaft wird unbeschadet des Artikel 4 ein Ausschrei
bungsverfahren durchgeführt, dies gilt nicht in Aus
nahmefällen , bei denen ein Verfahren der freihändi
gen Vergabe beschlossen wird .

Artikel 3

Artikel 6

Zu den in Artikel 1 genannten Zwecken
a) wird von der Gemeinschaft der Wert des Mager
milchpulvers im Verschiffungshafen oder auf einer
entsprechenden Stufe finanziert ;

b) kann von der Gemeinschaft in Ausnahmefällen
nach einem vom Rat nach dem Verfahren des Arti
kels 7 gefaßter Beschluß teilweise oder ganz finan
ziert werden :

— die Heranführung bis zur Grenze des Empfän
gerlandes und gegebenenfalls bis zu den Be
stimmungsorten ,

— die Verteilung, wenn diese über eine Spezial
organisation vorgenommen wird .

Der Beschluß über die Anwendung des Artikels 2 Ab
satz 2 sowie in diesem Fall die Durchführungsbestim
mungen zu diesem Absatz und zu Artikel 5 werden
nach dem Verfahren des Artikels 30 der Verordnung
(EWG) Nr. 804/68 erlassen .

Artikel 7

Artikel 4

Die Empfängerländer und -Organisationen sowie die
ihnen zugeteilten Mengen werden vom Rat mit qualifi
zierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission festge
legt .

Artikel 8

Der Betrag der in Artikel 3 Buchstabe b) genannten
Kosten wird von der Kommission insgesamt oder teil
weise in Form eines pauschalen Beitrags an das Emp
fängerland oder die Empfängerorganisation gezahlt,
wenn die mit diesem Land oder dieser Organisation
vereinbarten Durchführungsbestimmungen dies vorse
hen .

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Ge
meinschaften in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 19 . Mai 1981 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

D.F. van der MEI


